
Zurich Prime Invest
Das Plus an Individualität

Sie sind unabhängig, haben Ziele und Wünsche. 

Sie treffen täglich Entscheidungen, tragen Verant-

wortung. Und Sie wissen, was Sie wollen. 

Kurz gesagt: Sie sind einzigartig. Warum sollten 

Sie sich dann mit einer Vorsorge „von der Stange“ 

zufrieden geben? Mit der fondsgebundenen Lebens-

versicherung Zurich Prime Invest erfüllen Sie sich 

Ihre fi nanziellen Wünsche und Träume. Individuell 

und abgestimmt auf Ihre Einzigartigkeit. 

Erfolg mit System – so funktioniert’s:
Bei Ihrer fondsgebundenen Lebensversicherung mit regelbasierter Fonds-

anlage wird Ihr Portfolio aus ausgewählten Investmentfonds in zwei Anlage-

klassen aufgeteilt: In eine Kapitalerhaltungskomponente (über Renten-

fonds Investition in festverzinsliche Wertpapiere) und eine Wertsteige-

rungskomponente (über einen Dachfonds Investition in Aktien und andere 

Wertpapiere mit hohem Ertragspotenzial). Beide Komponenten werden 

börsentäglich überprüft. Auf Grundlage eines fi nanzmathematischen 

Modells wird je nach Marktlage automatisch zwischen Wertsteigerungs-

komponente und Kapitalerhaltungskomponente umgeschichtet, so dass 

das von uns für Sie gehaltene Portfolio so hoch wie möglich in Aktien 

investiert sein kann und trotzdem Ihr investiertes Kapital* gesichert 

ist. Veranlagt wird in eine Fondsselektion im Rahmen der individuellen 

Wertsicherungsstrategie der DWS.

Maßgeschneidert – die bessere Lösung für Ihr Geld
VeranlagungsspezialistInnen, unterstützt von einem fi nanzmathematischen 

System, haben die bisherigen Ergebnisse im Blick, beobachten die Märkte, 

erstellen Prognosen und treffen darauf basierend Entscheidungen. Ihre Geld-

anlage wird im Rahmen der individuellen Wertsicherungsstrategie der DWS 

regelmäßig kontrolliert, überprüft und umgeschichtet. Und das alles ganz 

ohne Ihr Zutun. Sie können sich entspannt zurücklehnen. Mit der Gewiss-

heit, dass sich Profi s um Ihre Geldanlage kümmern. Tag für Tag.

Speziell für Sie: 

laufende Kontrolle 

und gewinnbringende 

Umschichtung

* Bitte beachten Sie die Erläuterungen auf der Rückseite.
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Raffi nierte Absicherungen – 
Das gewisse Extra für Sie

Viele Veranlagungen stellen Sie vor die Wahl: 

Gemanagte Vermögensverwaltung oder Absicherung Ihrer Gewinne. 

Doch warum sollten Sie sich mit halben Sachen zufrieden geben? 

Bei Zurich Prime Invest müssen Sie auf nichts verzichten.

• 100 Prozent Kapitalsicherung (des investierten Kapi-
tals) der DWS Investment GmbH* zum Laufzeitende
Ihr investiertes Kapital* ist zum Laufzeitende gesichert. Auch 

wenn die Kurse nach unten gehen. Ihr Vermögen bleibt. Zum 

Ablauf der vereinbarten Versicherungsdauer ist Ihnen somit 

mindestens Ihr investiertes Kapital* sicher.

• 100 Prozent Höchststandssicherung (des investierten 
Kapitals)** liegen in Ihrer Hand
Fünf Jahre vor Ablauf Ihres Vertrages können Sie – falls 

gewünscht – erstmals Ihre ganz persönliche optionale 

100 Prozent Höchststandssicherung** aktivieren (bei Ver-

trägen mit Laufzeiten über 25 Jahre erstmals 10 Jahre vor 

Ablauf des Vertrages). Dadurch wird Ihr Investment von DWS 

konservativer ausgerichtet. Der Höchststand wird monatlich 

stichtagsbezogen ermittelt und als Höchststandssicherung 

zum Laufzeitende festgesetzt. Das bedeutet Sicherheit für 

Ihre Gewinne. Denn ist der Wert Ihres investierten Kapitals* 

an diesem Stichtag höher als der bisherige Höchststand, wird 

die Höhe des Sicherungsniveaus angehoben. Sollten die Kurse 

fallen und der aktuelle Wert unter den zuletzt gesicherten 

Wert rutschen, bleibt der gesicherte Höchststand zum Lauf-

zeitende unverändert. Sie können sich also entspannt zurück-

lehnen. Kursverluste an den Kapitalmärkten können Ihrem 

Ersparten nichts mehr anhaben. Möglich ist die Absicherung 

von Höchstständen bis drei Monate vor Ablauf Ihrer fonds-

gebundenen Lebensversicherung. Bei vorzeitiger Vertrags-

aufl ösung entfällt die von der DWS zugesagte Höchststands-

sicherung.

Unser Service-Plus für Sie: 
Selbstverständlich erinnern wir Sie, wenn Sie die Höchst-

standssicherung erstmals wählen können. Und wenn 

Sie die Sicherung zu diesem Zeitpunkt nicht in Anspruch 

nehmen möchten, bekommen Sie von uns auch in der 

Folge regelmäßige Erinnerungen.

• Sanftes Bremsmanöver statt Vollbremsung
Besondere Sicherheit bietet Ihnen auch der Finance Airbag. 

Rechtzeitig vor Ablauf wird das angesammelte Fonds-

vermögen verstärkt in Investmentfonds angelegt, die größere 

Sicherheit vor kurzfristigen Kursausschlägen nach oben oder 

unten erwarten lassen. Hier greift der Finance Airbag als 

intelligentes Instrument zum Ablaufmanagement. Er sorgt 

automatisch für eine stabilere Performance Ihrer Vorsorge 

und nützt Ertragschancen bis zur Auszahlung. In den letzten 

Jahren vor Ende der Vertragslaufzeit werden Fondsguthaben 

automatisch und sukzessive von renditeorientierten in neu 

aufgelegte weniger offensive Dachfonds umgeschichtet – 

kurz vor dem Ziel wird also langsam und kontrolliert abge-

bremst. Trotzdem arbeitet Ihre Vorsorge ertragsorientiert im 

Rahmen der Wertsteigerungskomponente für Sie weiter. 

Das Gute dabei ist: 
Sie müssen sich um gar nichts kümmern. Einfach bei An-

tragstellung den Finance Airbag auswählen. So erhalten 

Sie noch mehr Schutz – ganz ohne zusätzliche Kosten. 

Falls gewünscht, können Sie Finance Airbag und die Höchst-

standssicherung auch gemeinsam nützen; die Kapitalgarantie 

haben Sie in jedem Fall zusätzlich.

*Das investierte Kapital entspricht der Summe der von Zurich der DWS tatsäch-

lich zugeführten Beträge – d.i. die vom Kunden eingezahlte Prämie abzüglich 

Versicherungssteuer, Kosten und Risikoprämie – abzüglich von Abzügen, soweit 

Kosten oder Risikoprämie dem Fondsvermögen entnommen werden. Alle 

Bezugnahmen auf die DWS Investment GmbH oder DWS stellen ausschließlich 

beschreibende Darstellungen der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft über 

ihre mit der DWS Investment GmbH, Frankfurt, getroffene Vereinbarung dar. 

Ein direkter Anspruch gegenüber DWS Investment GmbH besteht nicht.

** Im Rahmen der Kapitalsicherung steht der zugesagte Betrag zur Verfügung

(verbindliche Zahlungszusage der DWS). Dieser entspricht der Summe der bis

zum vereinbarten Fälligkeitstermin gezahlten Nettoprämien (der Summe der

von Zurich der DWS tatsächlich zugeführten Beträge – siehe dazu auch nähere

Erläuterungen zur Prämienverwendung in den Versicherungsbedingungen 

unter § 7 Kosten, Kostenbeiträge und Gebühren) abzüglich aller kapitalsiche-

rungsmindernden Entnahmen (das sind „Entnahmen“ aus dem Fondsvermö-

gen durch Sie) oder Entnahmen aus dem Fondsvermögen durch uns oder DWS 

zum Zweck der Verrechnung von Kostenbeiträgen („Kostenentnahmen“).


